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RS OGH 1993/8/12 12Os102/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1993

Norm

StPO §411 Abs2

Rechtssatz

Hat das Bundesministerium für Justiz im Sinne des § 411 Abs 2 StPO einen Berichtsauftrag erteilt und die vorläu ge

Hemmung des Strafvollzuges angeordnet, darf das Erstgericht das Gnadengesuch nicht zurückweisen, sondern muß es

vielmehr mit gutächtlicher Äußerung dem Gerichtshof zweiter Instanz vorlegen.
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